
Auszug aus den Statuten 

 
 
§ 2: Zweck 
 
Der Verein bezweckt die Förderung des Siedlungs - und 
Wohnungswesens, der Familien - und Gesundheitsfürsorge. Der 
Verein ist überparteilich, seine Tätigkeit ist gemeinnützig im 
Sinne der BAO und nicht auf Gewinn ausgerichtet. Er ist die 
Interessensvertretung aller Siedler, Hausbauer, Eigenheim-, 
Seeparzellen- und Gartenbesitzer 
 
§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 
Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne 
Angabe von Gründen verweigert werden. 
 
§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Verlust 
der Rechtspersönlichkeit, durch den 
freiwilligen Austritt, durch Ausschluss, oder 
durch den Tod Der Austritt kann nur mit 
31.12. eines Jahres erfolgen. Er muss dem 
Vorstand mindestens zwei Monate vorher 
schriftlich angezeigt werden. Erfolgt die 
Anzeige verspätet, so ist sie erst zum 
nächsten Austrittstermin wirksam. Für die 
Rechtzeitigkeit ist das Datum der 
Postaufgabe maßgeblich. 

 
§7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Rechte der Mitglieder 
a) Sämtliche Mitglieder haben das Recht, sich 

im Rahmen des Vereinszweckes der 
bestehenden Vereinseinrichtungen zu 
bedienen und an den Veranstaltungen des 
Vereines teilzunehmen. 

b) Das Stimmrecht in der Generalversammlung 
sowie das aktive und passive Wahlrecht steht 
nur den ordentlichen und den 
Ehrenmitgliedern zu. 

c) Außerordentliche Mitglieder können an der 
Generalversammlung mit beratender Stimme 
teilnehmen, haben jedoch weder aktives, 
noch passives Wahlrecht. 

(2) Pflichten der Mitglieder 
a) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen 

des Vereines nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen 
und der Zweck des Vereines Abbruch 
erleiden könnte. Sie haben die Statuten und 
die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten. 

b) Die ordentlichen und die außerordentlichen 
Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der 
Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in 
der von der Generalversammlung 
beschlossenen Höhe verpflichtet. 

Die Höhe und die Fälligkeit der laufenden Beiträge und 
sonstigen Zahlungen für die Mitglieder werden von der 
Generalversammlung beschlossen. 
 
§ 8: Vereinsorgane 

(1)  Generalversammlung (§§ 9 und 10 ) 
(2)  Vereinsvorstand ( §§ 11 bis 13 ) 
(3) Rechnungsprüfer ( §14 ) 
(4) Schiedsgericht ( § 15 ) 


